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Das System Fernunterricht ist in Zug gut angelaufen
Ein Institut der PH Zug zeigt mit dem «Schul-Barometer» ein aktuelles Stimmungsbild. Das Zwischenfazit des Bildungsdirektors ist positiv.

Dasaktuelle«Schul-Barometer»
des Instituts für Bildungsma-
nagement und Bildungsökono-
mie (IBB) der PH Zug und des
World Education Leadership
Symposium beschäftigt sich mit
den Schulschliessungen in
Deutschland,Österreichundder
Schweiz. Die Umfrage zeigt ein
Stimmungsbild der aktuellen Si-
tuation. Lanciert wurde das
«Schul-Barometer»vonStephan
Gerhard Huber, dem Leiter des
IBB. Befragt wurden bisher über
7100 Personen, darunter Schul-
leitungen, Lehrpersonen, Eltern
und Schüler.

Erste Ergebnisse wurden
kürzlich veröffentlicht. So stel-

len die Schulschliessungen alle
Akteure im Bildungs- und Schul-
kontext vor grosse Herausforde-
rungen, heisst es in der entspre-
chenden Mitteilung. Es seien
aber auch Chancen im Bereich
der Digitalisierung auszuma-
chen. Weiter ist die Rede von
einem sogenannten Scherenef-
fekt, denn einzelne Gruppen ge-
hen unterschiedlich mit der Si-
tuation um. «Schulen mit einem
hohen Anteil an benachteiligten
Schülerinnen und Schülern ste-
hen vor besonders grossen Her-
ausforderungen», ist in der Mit-
teilung zu lesen.

Bildungsdirektor und Land-
ammann Stephan Schleiss kann

bestätigen, dass die Zuger Schu-
len in diesen Wochen einen
«Anwendungsschub in Sachen
Digitalisierung» durchlaufen.
Für Stephan Schleiss steht fest:
«Nach der Beendigung des
Fernunterrichts braucht es eine
Auslegeordnung, was nachhal-
tig ist und wo wir Lücken ha-
ben.» Auf den zu befürchtenden
Schereneffekt angesprochen,
sagt Schleiss: «Wir müssen das
sicher genau anschauen. Ich
sehe aber nicht nur Gefahren.»
Er hält weiter fest, dass der
Fernunterricht auch zu einer
neuen Beziehung zwischen
Schule und Familie führen kön-
ne. «Gespannt bin ich daher auf

die Rückmeldungen der Heilpä-
dagoginnen, die sich speziell um
Kinder mit Lernschwierigkeiten
kümmern.»

Elternwerden
regelmässig informiert
Momentan sind auch die Eltern
gefordert, die ihre Kinder allen-
falls selber zu Hause unterrich-
ten. Als Ansprechpartner steht
dabei die Klassenlehrperson zur
Verfügung. «Die Eltern werden
von den Schulen regelmässig in-
formiert. Das funktioniert an
den allermeisten Orten sehr
gut.» Weiter verweist der Bil-
dungsdirektor auf die Handrei-
chung des Amtes für gemeindli-

che Schulen zum Fernunterricht
mit Ideen und Tipps.

DasZwischenfazit zumFern-
unterricht von Stephan Schleiss
fällt positivaus.«Überraschtwar
ich,wiegut dasSystem ‹hochge-
fahren› werden konnte. Seitens
der Lehrpersonen und auch der
Eltern ist ein grosses Engage-
ment nötig, wofür ich mich sehr
bedanke.» Denn der Fernunter-
richt sei lediglich eine Ersatzlö-
sung. Der Bildungsdirektor hält
fest: «Gute Schule lebt vom so-
zialen Lernen im Klassenver-
band: miteinander – voneinan-
der – füreinander.»
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ichaufdie
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Heilpädagoginnen,
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schwierigkeiten
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Gericht findet dieses Haus schützenswert
Das Verwaltungsgericht hebt den Beschluss des Zuger Regierungsrats teilweise auf und stellt die Leihgasse 15a in Baar unter Denkmalschutz.
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Ob das Haus an der Leihgas-
se 15a in Baar ein Juwel oder
eher doch eine Bauruine ist,
daran schieden sich seit Jahren
die Geister. In diesen Tagen hat
das Zuger Verwaltungsgericht
entschieden, das Gebäude
unter Denkmalschutz zu stel-
len. Das Urteil ist noch nicht
rechtskräftig.

Der Zuger Heimatschutz
und der Archäologische Verein
haben vor über einem Jahr Be-
schwerde gegen den Beschluss
des Regierungsrates eingelegt.
Das Gericht hat diese nun teil-
weise gutgeheissen. Der Regie-
rungsrat hat nämlich im Januar
2019 verfügt, die Häusergruppe
Leihgasse 15a, Rigistrasse 16
und 18 nicht unter Denkmal-
schutz zu stellen und sie aus
dem Inventar der schützenswer-
ten Denkmäler zu entlassen. Da
die drei Gebäude ineinander
verschachtelt sind, wurden sie
als Ensemble bewertet. Für das
Verwaltungsgericht erweist sich
jedoch die Unterschutzstellung
des Kernbaus, der Leihgasse
15a, insgesamt als verhältnis-
mässig. Zudem verweist das Ge-
richt auf eine Machbarkeitsstu-
die. Diese hat nachgewiesen,
«dass sich bei einem Erhalt die-
ser Altbaute ein Wohnprojekt
realisieren lässt, das in einem
vergleichbaren Kostenrahmen
wie ein Neubau gehalten wer-
den kann», heisst es im Urteil.
«Die finanziellen Folgen sind für
die Gemeinde demnach nicht
unzumutbar.»

Urteil istnicht
«dasOptimum»
Denn das Gebäude aus den Jah-
ren 1676/77 hat die Gemeinde
Baar vor ungefähr acht Jahren
erworben, «aus strategischen
Gründen», wie Gemeindepräsi-
dent Walter Lipp vor gut einem
Jahr gegenüber unserer Zeitung
sagte. Mit dem Entscheid des
Verwaltungsgerichts wäre allfäl-
ligen Neubauplänen am Ort der
Leihgasse15aaber derRiegelge-
schoben. Walter Lipp sagt: «Der
Entscheid entspricht nicht den
Vorstellungen des Gemeinde-
rats.» Die Exekutive habe seit

dieser Woche Kenntnis vom
Urteil und möchte es «genau
analysieren und daraus die ent-
sprechenden Schlüsse ziehen»,
gibtLippweiterAuskunft.Obdas
Urteil ans Bundesgericht weiter-
gezogen werde, könne er erst
nach der Auslegeordnung sagen.
Vom Direktor des Innern, And-
reas Hostettler, ist Ähnliches zu
hören. Er teilt auf Anfrage mit:
«DieDirektiondesInnernnimmt
das Urteil des Verwaltungsge-
richts zur Kenntnis und wird die-
ses in einem nächsten Schritt
analysieren.DieBeschwerdefrist
läuftnoch. IndieserZeitwirdder
Regierungsratentscheiden,ober
das Urteil weiterzieht.»

Der Zuger Heimatschutz
und der Archäologische Verein
werten den Entscheid des Ver-

waltungsgerichts als Erfolg, wie
einer entsprechenden Mittei-
lung zu entnehmen ist. Felix
Gysi, Präsident des Zuger Hei-
matschutzes, sagt: «Das Urteil
stützt sich vor allem auf das Gut-
achten der Eidgenössischen
Kommission für Denkmalpflege
(EKD), welche das Gebäude an
der Leihgasse 15a als schützens-
wert einstuft.» Für Gysi ist das
Urteil aber nicht «das Opti-
mum», wie er hinzufügt. «Wir
haben den Antrag gestellt, dass
die EKD für eine Ergänzung des
Gutachtens zur Präzisierung des
Ensemble-Schutzes in Art und
Umfang angefragt werde. Ich
finde es schade, dass diesem Be-
weisantrag nicht stattgegeben
wurde.» Felix Gysi räumt aber
weiter ein: «Das Urteil schützt

den relevantesten Teil und das
ist das wichtigste.» Viel kaputt-
machen könne man so eigent-
lich nicht, findet er erleichtert.

Auch die Eigentümerin der
Rigistrasse 16, Barbara Ulrich,

freut sichüberdenEntscheiddes
Verwaltungsgerichts, «da er mit
der Unterschutzstellung des
wertvollen alten Hauses das öf-
fentliche InteresseBaarsundden
Denkmalschutz ins Zentrum
stelle», sagt sie. Sie sei davon
abernichtdirektbetroffen,dasie
ihrenHausteilnicht ineinAbriss-
oder Neubauprojekt eingegeben
hätte.«Dassdasgerade jetztpas-
siert, wo in Baar die Ortsbildre-
vision in Gang ist und darüber
nachgedacht wird, wie das Zent-
rum neu ‹amächelig› gestaltet
werden kann, ist ein Geschenk.»
Barbara Ulrich befürwortet eine
öffentliche Nutzung. «Man
könnte das Erdgeschoss der
Leihgasse15awiederzurehema-
ligen Beiz umfunktionieren, mit
Tischen im Garten, im Gras,

unter den Bäumen», sagt sie.
Und auch viele weitere Nutzun-
gen des Ensembles seien mög-
lich.«DieStadtanalyse von 2018
und auch die EKD hatten es als
sehr wünschenswert genannt,
dass der in den letzten Jahrzehn-
ten durch die Bautätigkeit sehr
malträtierte Dorfcharakter von
Baar wieder mehr betont wür-
de», erklärt Barbara Ulrich wei-
ter und fügt hinzu: «Es könnte
somit zu einer Art grünen, dörf-
lichen Ausdehnung des Dorf-
kerns kommen.»

Die Rigistrasse 18 hat die
HLPDevelopmentAG vor unge-
fähr sechs Jahren erworben, um
einen Neubau mit Wohnungen
zurealisieren.WasdasUrteilnun
für das Projekt bedeutet, hat die
Firmagesternnichtbeantwortet.

Das Verwaltungsgericht findet die Unterschutzstellung des Gebäudes an der Leihgasse 15a verhältnismässig. Bild: Stefan Kaiser (Baar, 16. Mai 2019)
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«DasUrteil schützt
den relevantesten
Teil unddas istdas
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